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https://www.vdbw.de/fortbildung/vdbw-
veranstaltung/?fid=101570
(Abruf am 25.6.2022)

„Attest, Gutachten und betriebsärztliche Stellungnahme - Medizinische 
Grundlagen, Fallstricke, arbeitsrechtliche Aspekte, Ansprüche der 
Auftraggeber an die Betriebsärzte sind die Schwerpunkte der Veranstaltung“
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Anlässe für thematischen Fokus auf Begutachtung (u.a.)

Betriebsärzt:innen im Rahmen der COVID-19-Pandemie

• vermehrter Umgang mit Attesten (z.B. Tragen von Masken, COVID-19-Impfung)

• vermehrter Bedarf an betriebsärztlichen Stellungnahmen (z.B. „Risikopersonen“)

Anforderungen an die arbeitsmedizinische Weiterbildung (WBO 2020 Ba-Wü)

• Kenntnisse (allgemeiner Weiterbildungsinhalt, für alle Gebiete): 
„Grundlagen ärztlicher Begutachtung“ 

• Erfahrungen und Fertigkeiten (spezifischer Inhalt Arbeitsmedizin)
„Finale und kausale Gutachtenerstellung einschließlich Zusammenhangsgutachten 

bei Berufskrankheiten“

„wissenschaftlich begründete Gutachtenerstellung“
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(Sozial)medizinische Begutachtung – Aus-, Fort- und Weiterbildung

Ausbildung: - Nationaler Kompetenzbasierter Lernzielkatalog (NKLM) 2.0
- Lehrangebote im Humanmedizin-Studium (Beispiel Tübingen)

Fortbildung: - AWMF-Leitlinien, Fachzeitschriften, Fachbücher
- Veranstaltungen
- spezifische Fortbildungen 

- curriculare Fortbildung „Medizinische Begutachtung“
- Fortbildung Zusammenhangsbegutachtung der DGAUM

Weiterbildung: - Weiterbildungsinhalte in verschiedenen Fachgebieten
- Zusatzqualifikationen: CAS, DAS, MAS Versicherungsmedizin

Medizinische Sachverständige cpu

Beispiele - kein Anspruch auf Vollständigkeit!
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(Sozial)medizinische Begutachtung – Aus-, Fort- und Weiterbildung

Ausbildung: - Nationaler Kompetenzbasierter Lernzielkatalog (NKLM) 2.0
- Lehrangebote im Humanmedizin-Studium (Beispiel Tübingen)

Hintergrund – z.B. Berufsordnung Landesärztekammer Baden-Württemberg

§ 25 Ärztliche Gutachten und Zeugnisse
Bei der Ausstellung ärztlicher Gutachten und Zeugnisse haben Ärztinnen und 
Ärzte mit der notwendigen Sorgfalt zu verfahren und nach bestem Wissen ihre 
ärztliche Überzeugung auszusprechen. Gutachten und Zeugnisse, zu deren 
Ausstellung Ärztinnen und Ärzte verpflichtet sind oder die auszustellen sie 
übernommen haben, sind innerhalb einer angemessenen Frist abzugeben. (…)

§ 29 Kollegiale Zusammenarbeit
(1) Ärztinnen und Ärzte haben sich untereinander kollegial zu verhalten. Die 
Verpflichtung, in einem Gutachten, auch soweit es die Behandlungsweise einer 
anderen Ärztin oder eines anderen Arztes betrifft, nach bestem Wissen die 
ärztliche Überzeugung auszusprechen, bleibt unberührt. (…)
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Erstellung des NKLM
01.07.2015 Hrsg.: Medizinischer Fakultätentag (MFT) der Bundesrepublik Deutschland e. V., 

Kompetenzen statt Fachkataloge → Sichtbarkeit der einzelnen Fächer reduziert (?)

Weiterentwicklung zum NKLM 2.0 2018-2021
Auf Internet-Plattform LOOOP, unter Beteiligung der Fachgesellschaften
Zuordnung der Fächer

Gegenstandskatalog
IMPP hat Ziel/Möglichkeit Inhalte vom NKLM zu übernehmen, 
nicht zwingend alle

Neue Approbationsordnung (ab 2025) 
2020: Arbeitsentwurf: 
§ 5 Inhalt und Organisation des Studiums 
…
(4) Der Inhalt des Studiums richtet sich unter Beachtung der Vorgaben des § 19, § 20, § 21, §

22 und § 24 nach dem vom Medizinischen Fakultätentag verabschiedeten NKLM

Nationaler Kompetenzbasierter Lernzielkatalog Medizin (NKLM)

Darstellung aus Vortrag von Hildenbrand et al., NKLM – Beitrag und Fachempfehlung Arbeitsmedizin, DGAUM-Jahrestagung 2022
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(Sozial)medizinische Begutachtung – Aus-, Fort- und Weiterbildung

Ausbildung: - Nationaler Kompetenzbasierter Lernzielkatalog (NKLM) 2.0
- Lehrangebote im Humanmedizin-Studium (Beispiel Tübingen)

NKLM 2.0:

Begutachtung: als umschriebene Handlungskompetenz aufgeführt 
(unter Anleitung bzw. selbständig durchführen)

+ weitere Sozialmedizinische Skills: z.B. Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen 
(„das Für und Wider abwägen“)

+ sozialmedizinisches Handlungs- und Begründungswissen

Quelle: www.NKLM 2.0.de Abruf am 28.6.2022
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(Sozial)medizinische Begutachtung – Aus-, Fort- und Weiterbildung

Ausbildung: - Nationaler Kompetenzbasierter Lernzielkatalog (NKLM) 2.0 
- Lehrangebote im Humanmedizin-Studium (Beispiel Tübingen)

Seminar „Sozialmedizinische Skills“:

- Feststellung von Arbeitsunfähigkeit 

- Unterstützung eines Antrags auf Rehabilitation

- Planung einer stufenweisen Wiedereingliederung

- Unterstützung eines Antrags auf Pflegestufe    

- Verordnung für Leistungen der Sozialversicherung (Hilfsmittel) 

Vorlesung Sozialmedizin (u.a.):

- Grundfragen der sozialen Sicherung und Strukturen des Gesundheitswesens
- Rehabilitation & Pflege(versicherung)
- Begutachtung

Handlungs- und Begründungswissen
Handlungskompetenz (unter Anleitung)
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Kurz-Fallvignette

Eine 44jährige Frau erleidet einen 
Unfall. Sie bricht sich kompliziert  den 
linken Knöchel. Sie wird im 
Krankenhaus operativ versorgt. […] 
Nach Entlassung wird die Patientin 
von ihrer Hausärztin noch insgesamt 
sukzessive acht Wochen 
krankgeschrieben und erhält nur 
einmal die Woche Physiotherapie. 
Nach den acht Wochen hat die 
Patientin immer noch eine schmerz-
hafte Bewegungseinschränkung des 
Sprunggelenks […]. Die Hausärztin 
hat den Eindruck, die Beantragung 
einer Rehabilitationsmaßnahme sei 
sinnvoll.

von den Studierenden ausgefülltes Formular

Seminar „Sozialmedizinische Skill“ – z.B. Befundbericht Reha-Antrag

Quelle: Hildenbrand S et al., Sozialmedizinische Skills, ein neues Lehrformat im Humanmedizinstudium - Implementierung und 
Evaluation an den Universitäten Tübingen und Leipzig. Vortrag bei der 51. Jahrestagung der DGSMP, 2015
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Medizinische Sachverständige

• Mit ihrer Approbation haben Ärztinnen und Ärzte auch und allein durch die 
Aufforderung eines Gerichts die Pflicht, als medizinische Sachverständige 
zu wirken.

• Die von einem Gericht zu Sachverständigen bestellten Ärztinnen und Ärzte 
sind gesetzlich verpflichtet, ihr Urteil in Form eines Gutachtens persönlich 
zu erstatten (Ausnahmen möglich wie für Zeugen).

Approbation = staatliche Genehmigung zur Ausübung der Heilkunde
entspricht einer öffentlichen Bestellung als Gutachter 
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• sachverständige Beratende z.B. der Träger der gesetzlichen 
Sozialversicherung, der Gerichte und der privaten Versicherungen

• ordnen medizinische Sachverhalte unparteiisch in die rechtlichen 
Voraussetzungen des Sozialversicherungsrechts und des privaten 
Versicherungsrechts ein

• treffen keine Entscheidungen, sondern geben dem Auftraggeber 
sachverständige Antworten auf die gestellten Fragen. 

Ärztliche Gutachterinnen und Gutachter
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• genießen den Schutz des Urheberrechts (§§ 1,2,11,15 UrhG 1965, Stand 
2021), sie dürfen deshalb nur für den Zweck verwendet werden, für den sie 
erstellt worden sind.

• Dies gilt insbesondere für die Weitergabe einer Kopie an andere 
Versicherungen, an den Untersuchten selbst, an seine Ärzte oder dritte 
Stellen.

• Die Weitergabe eines Gutachtens bedarf also der Zustimmung des ärztlichen 
Gutachters, des Begutachteten und des Auftraggebers des Gutachtens.

Ärztliche Gutachten
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Beispiele aus Vorlesung Sozialmedizin, Studium Humanmedizin, Tü.

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgarter-
wirtschaftsstudenten-in-erklaerungsnot-uni-zweifelt-atteste-von-
prueflingen-an.bc7133ec-00ba-4d9d-8ecc-1537c6b72b84.html
(Abruf am 21.11.2018)

14 | Rieger / Sozialmedizinische Begutachtung in der medizinischen Aus-, Fort- und Weiterbildung © 2022 Universität Tübingen

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.eklat-an-uni-
hohenheim-mehr-als-100-studenten-muessen-ihr-
attest-verteidigen.797d4780-0226-42bb-9ebd-
82ccec0bd8db.html (Abruf am 21.11.2018)

https://www.focus.de/gesundheit/news/universitaet-
hohenheim-arzt-schrieb-48-pruefungs-abbrechen-attest-
nun-droht-aerger-fuer-doc-holiday_id_9332827.html
(Abruf am 21.11.2018)

Beispiele aus Vorlesung Sozialmedizin, Studium Humanmedizin, Tü.
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Beispiele aus Vorlesung Sozialmedizin, Studium Humanmedizin, Tü.

Verhängnisvoller Gutachterfehler

• Frankfurt - Späte Gerechtigkeit für einen zu Unrecht Verurteilten: … Der 
Experte hatte in einem Strafprozess die Ansicht vertreten, dass die von einer 
Überwachungskamera aufgenommenen Bilder des Täters bei einem Überfall 
auf eine Sparkasse im Jahr 1991 mit dem festgenommenen Verdächtigen 
übereinstimmen, wie das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main am 
Dienstag mitteilte. Der Mann wurde deshalb zu einer mehrjährigen Haftstrafe 
verurteilt. 

• Kurz nach der Haftentlassung des Verurteilten gestand der wirkliche Täter den 
Überfall. 

• In einem Gutachten war der Sachverständige den Angaben zufolge zunächst zu 
dem Ergebnis gekommen, dass der Angeklagte „mit sehr großer 
Wahrscheinlichkeit“ mit dem von den Überwachungskameras aufgenommenen 
Mann identisch sei. In der Verhandlung sagte er sogar aus, dass für ihn an der 
Täterschaft keinerlei Zweifel bestehe. 

Quelle: https://www.kostenlose-urteile.de/OLG-Frankfurt-am-Main_19-U-82007_150000-EUR-Schmerzensgeld-wegen-
langjaehriger-Freiheitsstrafe-aufgrund-falschem-Sachverstaendigengutachten.news4934.htm (Abruf am 1.7.2022)
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Verhängnisvoller Gutachterfehler

Ausschlaggebend für seine Verurteilung im Jahr 1995 war ein
anthropologisches Identitätsgutachten von Dr. … Dieser meinte, D. St. auf
dem Foto anhand seiner Ohren als Täter identifizieren zu können. Trotz der
Aussage von acht Personen, die bezeugen konnten, dass sich D. St. zum
Zeitpunkt der Tat etwa 350 Kilometer vom Tatort entfernt in … aufgehalten
hatte, wurde er aufgrund dieses Gutachtens zu einer Freiheitsstrafe von 8
Jahren.. …...
Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (AZ 19 U 8/2007) verurteilte
Dr.… am 2. Oktober 2007 zu einer Schmerzensgeldzahlung in Höhe von

150.000 Euro an D. St.

Beispiele aus Vorlesung Sozialmedizin, Studium Humanmedizin, Tü.

Quelle: https://www.kostenlose-urteile.de/OLG-Frankfurt-am-Main_19-U-82007_150000-EUR-Schmerzensgeld-wegen-
langjaehriger-Freiheitsstrafe-aufgrund-falschem-Sachverstaendigengutachten.news4934.htm (Abruf am 1.7.2022)
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Die zu berücksichtigenden Vorgaben sind daher im Gutachten zu benennen 
(bei Formulargutachten bereits gewährleistet):

z.B. Sozialgesetzbuch V Gesetzliche Krankenversicherung
Sozialgesetzbuch XI Pflegeversicherung
Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschuss 
Vorgaben einer Universität - Prüfungsunfähigkeit 

Begutachtung erfolgt in Abstimmung mit der jeweiligen Norm. 
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https://www.uni-hohenheim.de/fileadmin/uni_hohenheim/PA/formulare/allgemein/Ruecktritt_aus_gesundheitlichen_
Gruenden_Nichtantreten.pdf (Abruf zuletzt am 21.5.2020)

Beispiele aus Vorlesung Sozialmedizin, Studium Humanmedizin, Tü.
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Beispiele aus Vorlesung Sozialmedizin, Studium Humanmedizin, Tü.
(Auszug aus dem Formular der Uni Hohenheim) Erläuterung für den Arzt/die Ärztin: 
„Ihre ärztlichen Tatsachenfeststellungen sind Grundlage für die Beurteilung des Prüfungsamtes 
bzw. des Prüfungsausschusses, ob Prüfungsunfähigkeit vorliegt oder nicht. Die Beantwortung 
der Rechtsfrage, ob die nachgewiesene gesundheitliche Beeinträchtigung den Abbruch der 
Prüfung oder den Rücktritt von der Prüfung rechtfertigen kann, ist grundsätzlich nicht Aufgabe 
des Arztes; dies ist vielmehr letztlich und in eigener Verantwortung von der Prüfungsbehörde zu 
entscheiden.“ 

(Auszug aus: https://www.uni-hohenheim.de/fileadmin/uni_hohenheim/PA/formulare/allgemein/Ruecktritt_aus_gesundheitlichen_
Gruenden_Nichtantreten.pdf (Abruf zuletzt am 21.5.2020)
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Unbefugtes Ausstellen oder unrichtige Gesundheitszeugnisse

• strafbar nach § 277 StGB: unbefugtes Ausstellen von Gesundheitszeugnissen
(unter der nicht zustehenden Bezeichnung als Arzt 
oder als eine andere approbierte Medizinalperson)

• strafbar nach § 278 StGB: unrichtiges Zeugnis „zur Täuschung“ 
(durch Ärzt:innen / andere approbierte Medizinalperson)

• Freiheitsstrafe bis einem Jahr oder Geldstrafe, in besonders schweren Fällen bis 
zu fünf Jahren oder Geldstrafe 

z.B. das Gesundheitszeugnis ist erdichtet oder enthält bewusst verfälschte 
Einzelbefunde.  Der Arzt bescheinigt, dass er sich aufgrund eigener fachlicher 
Prüfung von der Erkrankung des Patienten überzeugt hat. 

Deshalb ist ein Attest unabhängig von seinem Inhalt falsch, wenn überhaupt keine 
Untersuchung stattgefunden hat. Daher muss man davon ausgehen, dass ein auf 
Basis eines Telefonats ausgestelltes Attest stets strafbar ist.
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• ist eine Urkunde, die vom Arzt aus eigener Initiative oder auf Anforderung 
durch die entsprechenden Institutionen ausgefertigt wird
 z.B. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung: bestätigt gegenüber der 

Krankenversicherung und dem Arbeitgeber Krankheit und 
Arbeitsunfähigkeit

 z.B. Attest bestätigt gegenüber Versorgungsamt Behinderung 

• Grenzen der ärztlichen Schweigepflicht sind einzuhalten.
• Attest entspricht einer schriftlichen Zeugenaussage.

• Unrichtiges Attest: Ahndung wie Falschaussage. 

Attest
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„… ist eine echte ärztliche Aufgabe, weil sie einerseits einem 
Menschen, andererseits dem Gemeinwesen gegenüber eine 
Verpflichtung zum Helfen ist….“  

Fritze und Fritze 2008

Die Tätigkeit als Gutachter

Beispiele aus Vorlesung Sozialmedizin, Studium Humanmedizin, Tü.
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(Sozial)medizinische Begutachtung – Aus-, Fort- und Weiterbildung

Ausbildung: - Nationaler Kompetenzbasierter Lernzielkatalog (NKLM) 2.0
- Lehrangebote im Humanmedizin-Studium (Beispiel Tübingen)

Handlungs- und Begründungswissen
Handlungskompetenz (unter Anleitung bzw. selbständiges Durchführen)

= Basis für Vertiefung durch kontinuierliche Fortbildung und in der Weiterbildung 

Anforderungen laut Weiterbildungsordnung (WBO 2020 Ba-Wü)

• Kenntnisse (allgemeiner Weiterbildungsinhalt, für alle Gebiete): 
„Grundlagen ärztlicher Begutachtung“ 

• Erfahrungen und Fertigkeiten (spezifischer Inhalt in vielen Fachgebieten)
z.B. „wissenschaftlich begründete Gutachtenerstellung“ (teilweise mit Richtzahl)

„…. einschließlich formulargebundener Gutachten“
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(Sozial)medizinische Begutachtung – Aus-, Fort- und Weiterbildung

Ausbildung: - Nationaler Kompetenzbasierter Lernzielkatalog (NKLM) 2.0
- Lehrangebote im Humanmedizin-Studium (Beispiel Tübingen)

Fortbildung: - AWMF-Leitlinien, Fachzeitschriften, Fachbücher
- Veranstaltungen
- spezifische Fortbildungen 

- curriculare Fortbildung „Medizinische Begutachtung“
- Fortbildung Zusammenhangsbegutachtung der DGAUM

Weiterbildung: - Weiterbildungsinhalte in verschiedenen Fachgebieten
- Zusatzqualifikationen: CAS, DAS, MAS Versicherungsmedizin

Medizinische Sachverständige cpu
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Modul I (40 UE):

Grundlagen der Medizinischen 
Begutachtung:

•Allgemeine medizinische und rechtliche 
Grundlagen
•Zustandsbegutachtung I:
Leistungsfähigkeit im Arbeits- und 
Erwerbsleben, Rehabilitation, 
Schwerbehindertenrecht
•Kausalitätsbezogene Begutachtung:
Haftpflichtversicherung, gesetzliche und 
private Unfallversicherung, Arzthaftpflicht
•Zustandsbegutachtung II: 
Pflegeversicherung, Private Kranken-
sowie Berufsunfähigkeitsversicherung

Modul II (8 UE):

fachübergreifenden Aspekte der 
Medizinischen Begutachtung:

•Aussagekraft medizinischer 
Befunderhebung
•Beschwerdenvalidierung
•Psychosomatische Aspekte
•Aspekte der Schmerzbegutachtung
•Kultursensible Aspekte der Begutachtung
•Allgemeine Leistungsbeurteilung

Lerninhalte (I) – curriculare Fortbildung Medizinische Begutachtung

https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/05kammern/50sw/15akademie/220402-begutachtung/index.html (Abruf am 28.6.22)
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Modul III (16 UE):

fachspezifische Aspekte der Medizinischen Begutachtung für die Fächergruppen:
•Orthopädie/Unfallchirurgie
•Neurologie/Psychiatrie
(parallele Seminare)

Themen im Bereich Orthopädie/
Unfallchirurgie:

•Sozialmedizinische Bedeutung
•Spezielle Erkrankungen /  
Funktionsstörungen

•Hüftgelenkserkrankungen vs. 
Unfallschäden

•Berufserkrankungen
•Arzthaftung

Lerninhalte (II) – curriculare Fortbildung Medizinische Begutachtung

Themen im Bereich 
Neurologie/Psychiatrie:

•Sozialmedizinische Bedeutung
•Gemeinsame Aspekte dieser 
Fächergruppe
•Spezielle Erkrankungen /  

Funktionsstörungen

https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/05kammern/50sw/15akademie/220402-begutachtung/index.html (Abruf am 28.6.22)
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Certificate of Advanced Studies (14 ECTS)

Master of Advanced Studies (60 ECTS)

ECTS = European Credit Transfer System

Diploma of Advanced Studies (30 ECTS)

Versicherungsmedizin (trinationaler Studiengang, Universität Basel)
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„Zusammenfassung

Die vorgelegte Begutachtungsleitlinie beschreibt die medizinischen und juristischen
Grundlagen des Sachverständigenbeweises einschließlich der hierzu ergangenen
Rechtsprechung. Sie verfolgt das Ziel, medizinische Sachverständige zu 
unterstützen und zu Begutachtende und Auftraggeber vor willkürlichen und 
wissenschaftlich nicht hinreichend begründeten Einschätzungen zu schützen.
In einzelnen Abschnitten werden die Rolle des Gutachters und die an ihn gestellten
Anforderungen in den unterschiedlichen Versicherungs- und Rechtsgebieten 
ebenso dargestellt, wie Fragen der gutachterlichen Haftung und Vergütung.“

AWMF-Leitlinie „allgemeine Grundlagen der medizinischen Begutachtung“
AWMF Leitlinien-Register 094-001, Stand 31.01.2019

https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/094-001.html (Abruf am 28.6.2022) - Hervorhebung durch Referentin

34 | Rieger / Sozialmedizinische Begutachtung in der medizinischen Aus-, Fort- und Weiterbildung © 2022 Universität Tübingen

1. Bei Auftragseingang klären

1.1. Verfüge ich über ausreichende medizinische und rechtliche Kompetenz?
1.2. Liegen Hinderungsgründe (z.B. Besorgnis der Befangenheit) vor?
1.3. Ist rechtzeitige Gutachtenerstellung möglich?
1.4. Sind die Unterlagen vollständig?
1.5. Ist die Fragestellung klar und adäquat?
1.6. Entstehen unerwartet hohe Kosten?
1.7. Beteiligung von Mitarbeitern?

Checkliste Gutachten – I (aus AWMF-Leitlinie 094-001, Stand 31.01.2019)

https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/094-001.html (Abruf am 29.6.2022)
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2. Formalien

2.1. Briefkopf mit Angabe der Institution und fachlicher Qualifikation des Gutachters
2.2. Auftraggeber
2.3. Begutachteter (Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Identifikation durch

Personalausweis)
2.4. Aktenzeichen des Auftraggebers und ggf. eigenes Archivzeichen des     

Gutachters
2.5. Angaben, worauf das Gutachten beruht (aktenkundiger Sachverhalt, 

gutachtliche Untersuchung, Zusatzbefunde)
2.6. Datum der Untersuchung und der Fertigstellung des Gutachtens
2.7. ggf. Benennung von hinzugezogenen Mitarbeitern
2.8. Unterschrift
2.9. Fragestellung bei Beantwortung der Fragen aufführen
2.10. Kontakte mit Parteien – außerhalb der gutachtlichen Untersuchung –

grundsätzlich nur über Auftraggeber

Checkliste Gutachten – II (aus AWMF-Leitlinie 094-001, Stand 31.01.2019)

https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/094-001.html (Abruf am 29.6.2022)
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3. Sachverhaltsdarstellung (I)

3.1. Anamnese nach Aktenlage (nur Daten, die in der Beurteilung diskutiert werden!)
3.2. Anamnese nach Angaben des zu Begutachtenden (je nach Fragestellung
spezielle, allgemeine, soziale und biographische Anamnese)
3.3. Ggf. Fremdanamnese (nur mit Einwilligung des zu Begutachtenden und bei
Gerichtsgutachten nach Genehmigung des Gerichts!)
3.4. Ggf. Angaben zum Tagesablauf
3.5. Geklagte Beschwerden und Beeinträchtigungen
3.6. Befunddokumentation
3.7. Fachspezifischer Befund
3.8. Gutachtlich relevanter Allgemeinbefund
3.9. Psychischer Befund, zumindest Verhaltensschilderung
(….)

Checkliste Gutachten – III (aus AWMF-Leitlinie 094-001, Stand 31.01.2019)

https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/094-001.html (Abruf am 29.6.2022)
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3. Sachverhaltsdarstellung (II)
(….)
3.10. Zusatzbefunde (apparative Befunde, Labor, Funktionstests einschl.

neuropsychologischer/psychometrischer Testinstrumente)
3.11. Ggf. Hinweis auf fehlende Unterlagen
3.12. Gutachtlich relevante Diagnosen mit ICD-10-Verschlüsselung
3.13. Zusammenfassende gestraffte Darstellung der gutachtlich relevanten Aspekte

und Schlussfolgerungen
3.14. Qualitative und quantitative Beschreibung der Funktionseinschränkungen, der

Beeinträchtigungen und der Partizipation entsprechend ICF-Kontextfaktoren

Checkliste Gutachten – IV (aus AWMF-Leitlinie 094-001, Stand 31.01.2019)

https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/094-001.html (Abruf am 29.6.2022)
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4. Gutachtliche Würdigung (I)

4.1. Keine Wiederholung des Sachverhaltes, sondern
4.2. Herausstellung der gutachtlich relevanten Gegebenheiten
4.3. Benennung und laienverständliche Erläuterung der Diagnosen
4.4. Darstellung und Erläuterung der aus den Diagnosen folgenden

Beeinträchtigungen vor dem Hintergrund der umwelt- und personbezogenen
(je nach Rechtsgebiet) Kontextfaktoren. Bei der Begutachtung von Kindern sind
die altersspezifischen Besonderheiten und ggf. Probleme der
Entwicklungsdynamik in der Zukunft zu beachten

4.5. Falls gefordert, eingehende Erläuterung der Kausalzusammenhänge und ihrer
Wahrscheinlichkeit/Sicherheit

(…)

Checkliste Gutachten – V (aus AWMF-Leitlinie 094-001, Stand 31.01.2019)

https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/094-001.html (Abruf am 29.6.2022)
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4. Gutachtliche Würdigung (II)
(…)
4.6. Darstellung und gutachtliche Einschätzung von psychischen Reaktionen,

Erläuterung ihres Krankheitswertes. Konsistenzprüfung, ggf. Hinweis auf
inadäquate Beschwerdevorbringungen (inadäquate Kausalisierungen,
Aggravation, Simulation) und ihre Bedeutung für die Begutachtung.

4.7. Ggf. Auseinandersetzung mit vorliegenden Attesten und Vorgutachten
4.8. Ggf. Angabe des Zeitpunkts oder des Zeitraums, auf den sich die gutachtliche

Beurteilung der Funktionsstörungen oder Beeinträchtigungen bezieht
4.9. Laienverständliche Sprache

Checkliste Gutachten – VI (aus AWMF-Leitlinie 094-001, Stand 31.01.2019)

https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/094-001.html (Abruf am 29.6.2022)
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5. Festlegung der Funktionsbeeinträchtigungen

5.1. Schwerbehindertenrecht GdB und ggf. Nachteilsausgleich (Merkzeichen)
5.2. Gesetzliche Rentenversicherung Erwerbsminderung nach Stundenzahl der 

täglich möglichen Arbeitszeit, qualitative Leistungsfähigkeitseinschränkungen
5.3. Soziales Entschädigungsrecht GdS
5.4. Gesetzliche Unfallversicherung MdE
5.5. Private Unfallversicherung Invaliditätsgrad entsprechend „Gliedertaxe“ oder

nach Beeinträchtigung der allgemeinen Leistungsfähigkeit
5.6. Haftpflichtversicherung Ausgleich aller konkreten Schäden (Verdienstausfall,     

Umschulungs- und Umbaukosten, Rente etc.), evtl. MdE (dann als   
Plausibiltätsindikator oder in Bezug auf die konkrete Erwerbstätigkeit)

Checkliste Gutachten – VII (aus AWMF-Leitlinie 094-001, Stand 31.01.2019)

https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/094-001.html (Abruf am 29.6.2022)
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6. Beantwortung der vom Auftraggeber gestellten Fragen

6.1. Beantwortung aller vom Auftraggeber oder im Beweisbeschluss/in der
Beweisanordnung gestellten Fragen

6.2. Keine Ausführungen zu Sachverhalten außerhalb der Fragestellung/des
Beweisbeschlusses

6.3. Bei angeforderter Stellungnahme zu Vorgutachten keine subjektiven oder
abwertenden Aussagen

7. Rechtsverbindliche Unterschrift

8. Liquidation

Checkliste Gutachten – VIII (aus AWMF-Leitlinie 094-001, Stand 31.01.2019)

https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/094-001.html (Abruf am 29.6.2022)
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